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Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Polizze, eventuellen gesonderten schriftlichen Vereinbarungen, diesen Versicherungs-
bedingungen, sowie den gesetzlichen Vorschriften von Österreich.  

Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Sie sind unser/unsere Vertragspartner/-in, der/die sogenannte Versiche-
rungsnehmer/-in, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen. Versicherte Person sind sowohl Sie, wenn Sie sich selbst versichert 
haben, als auch andere Personen, die Sie (mit-)versichert haben. Diese bezeichnen wir ebenfalls in diesen Versicherungsbedingungen mit „Sie“. 
Diese Versicherungsbedingungen gelten für Sie als Versicherungsnehmer und für Sie als versicherte Person. 

Ihre Versicherungsbedingungen bestehen aus 3 Abschnitten. 
Im Abschnitt I finden Sie insbesondere Erläuterungen zum versicherten Personenkreis, zu den Abschlussfristen und zur Prämienzahlung.  
Im Abschnitt II befinden sich die Leistungsumfänge Ihrer Versicherungen. 
Im Abschnitt III befindet sich ein Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG). 
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Abschnitt I – Allgemeine Bestimmungen 

(gültig für alle im Abschnitt II genannten Versicherungen) 

 

1 Bis wann und für welche Dauer muss die Versi-
cherung abgeschlossen werden? 

 Jeder Versicherungsvertrag, der die Stornoschutz-Versiche-
rung enthält, muss spätestens bis zum 3. Werktag (Montag – 
Samstag) nach der Reisebuchung (Buchungsdatum + 3 Werk-
tage) abgeschlossen werden. Bei späterem Abschluss der Ver-
sicherung besteht Versicherungsschutz für diese nur für Er-
eignisse, die ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss ein-
treten („Karenzzeit“), vorausgesetzt, die Prämie ist gezahlt. 
Für die übrigen Versicherungen muss der Vertrag vor Antritt 
der Reise abgeschlossen werden. 

2 Wann beginnt und endet der Versicherungs-
schutz? 

2.1 Sofern die Abschlussfrist gemäß Punkt 1 eingehalten wird, be-
ginnt der Versicherungsschutz für die Stornoschutz-Versiche-
rung mit der Zahlung der Prämie. Bei späterem Abschluss be-
ginnt der Versicherungsschutz mit Zahlung der Prämie, nicht 
jedoch vor dem 11. Tag nach Versicherungsabschluss. In den 
übrigen Versicherungen beginnt der Versicherungsschutz 
nach Prämienzahlung, frühestens jedoch mit Antritt der versi-
cherten Reise. Die Reise gilt in der Reise-Krankenversiche-
rung, soweit nicht für einzelne Leistungen ausdrücklich im 
Land des Wohnsitzes Versicherungsschutz besteht, mit dem 
Grenzübertritt ins Ausland als angetreten, in allen anderen 
Fällen und in den übrigen Versicherungen, wenn die erste Rei-
seleistung ganz oder zum Teil in Anspruch genommen wird. 

2.2 Der Versicherungsschutz endet in der Stornoschutz-Versiche-
rung mit dem Reiseantritt. In den übrigen Versicherungen en-
det er mit der ggf. vereinbarten Dauer, spätestens jedoch mit 
Beendigung der versicherten Reise. In der Reise-Krankenver-
sicherung endet der Versicherungsschutz für alle Leistungen, 
die im Ausland gelten, bereits mit dem Grenzübertritt in das 
Land des Wohnsitzes aus dem Ausland. Der Versicherungs-
schutz verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hin-
aus, wenn sich die planmäßige Beendigung der Reise aus 
Gründen verzögert, die Sie nicht zu vertreten haben. 

3 Wann ist die Prämie fällig? 

3.1 Die Höhe der Prämie entnehmen Sie bitte der Prämienüber-
sicht. Die Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines 
Rücktrittsrechts – unverzüglich bei Abschluss des Vertrages 
fällig.  

3.2 Zahlen Sie die Prämie nicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten und leistungsfrei sein, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Hierbei beachten wir die Regelungen der §§ 38-39a des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG). Diese finden Sie im 
Abschnitt III.  

3.3 Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser 
unverzüglich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen 
werden kann und Sie dem berechtigten Prämieneinzug nicht 
widersprechen. 

3.4 Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, gilt die Zahlung auch dann noch als recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in geschriebener 
Form abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

4 Wer ist versichert? 

 Versichert sind die in der Polizze oder in der Bestätigung des 
Veranstalters namentlich genannten Personen oder der in der 
Polizze festgelegte Personenkreis. 

  

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
eingeschränkt oder ausgeschlossen? 

5.1 Arglist und Vorsatz 

 Wir leisten nicht, wenn Sie uns arglistig über Umstände zu täu-
schen versuchen, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. Wir sind auch von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn Sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbeigeführt haben. Ist die Täuschung oder der Vor-
satz durch ein rechtskräftiges Strafurteil festgestellt, gelten 
diese als bewiesen. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Selbstmord oder bei einem Selbstmordversuch der versicher-
ten Person. 

5.2 Grobe Fahrlässigkeit 

 Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, sind 
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Diese Einschrän-
kung gilt nicht für grob fahrlässig herbeigeführte Versiche-
rungsfälle in der Unfall- und Haftpflichtversicherung. Für 
diese besteht auch in diesen Fällen Versicherungsschutz. 

5.3 Lockdown, regionale oder überregionale Kon-
takt- bzw. Ausgangsbeschränkungen  

 Wir leisten nicht, wenn Ihnen oder einer Risikoperson auf-
grund behördlich angeordneter regionaler (z. B. Stadtteile, 
Städte oder Landkreise) oder überregionaler (mehr als eine 
Stadt, ein Landkreis betreffend) Quarantänemaßnahmen oder 
Kontakt- bzw. Ausgangsbeschränkungen, eine Abreise, Ein-
reise, Weiter- bzw. Durchreise nicht möglich ist, bzw. nicht er-
laubt wird.  

5.4 Quarantäne nach Einreise 

 Wir leisten nicht für Kosten, die aufgrund von Einreisebestim-
mungen unmittelbar nach Einreise in das Reiseland durch be-
hördlich angeordnete Quarantänemaßnahmen entstehen. Zu-
dem leisten wir nicht für den Ausfall gebuchter Reiseleistun-
gen, die aufgrund dieser behördlich angeordneten Quarantä-
nemaßnahmen nicht mehr in Anspruch genommen werden. 

5.5 Alkohol, Drogen, Medikamente 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die die ver-
sicherte Person infolge einer Beeinträchtigung durch Alkohol, 
Suchtgifte oder Medikamente, bzw. bei Absetzung einer ver-
ordneten Therapie erleidet. 

5.6 Wettkämpfe 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die bei mo-
torsportlichen Wettbewerben (Wertungsfahrten und Rallyes) 
und dem dazugehörigen Training auftreten. 

5.7 Ereignisse vor Vertragsschluss 

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die zum 
Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses, bzw. Reiseantritts 
bereits eingetreten waren oder von denen bei Reiseantritt 
feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise 
stattfinden mussten. Dies gilt auch für vorvertragliche Lei-
den. 

5.8 Krieg, innere Unruhen und sonstige Ereignisse 

 Soweit im Abschnitt II nicht anders geregelt, wird Versiche-
rungsschutz nicht gewährt für Schäden durch Epidemien, 
Pandemien, Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, in-
nere Unruhen, Streik, ionisierende Strahlen im Sinne des 
Strahlenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 
Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige 
Eingriffe von hoher Hand. Weiterhin besteht kein Versiche-
rungsschutz für Ereignisse, die durch Gewalttätigkeiten an-
lässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung 
entstehen, sofern Sie aktiv daran teilnehmen. Wir leisten nicht 
für Ereignisse auf Reisen, die trotz Reisewarnung des Bundes-
ministeriums für Europa, Integration und Äußeres angetreten 
werden oder nicht unverzüglich abgebrochen werden. 
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5.9 Naturkatastrophen 

 Soweit im Abschnitt II nicht ausdrücklich mitversichert, leisten 
wir nicht für Ereignisse, die mittelbar oder unmittelbar auf Na-
turkatastrophen, seismische Phänomene oder Witterungsein-
flüsse zurückzuführen sind. 

5.10 Entgangene Urlaubsfreuden 

 Entgangene Urlaubsfreuden werden nicht ersetzt. 

Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Einschränkungen zu den 
einzelnen Versicherungen im Abschnitt II dieser Versiche-
rungsbedingungen. 

6 Was ist im Schadenfall zu beachten (Obliegen-
heiten)? 

 Ohne Ihre Mitwirkung können wir unsere Leistung nicht er-
bringen. Beachten Sie bitte deshalb die nachfolgenden 
Punkte, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 

6.1 Verpflichtung zur Schadensminderung 

 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 
Sofern Sie unsicher sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

6.2 Verpflichtung zur Schadensmeldung 

 Melden Sie uns den Schaden ehestmöglich, spätestens nach 
Abschluss der Reise. 

6.3 Verpflichtung zur Schadensauskunft 

 Im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, 
bei Impfunverträglichkeit oder bei Bruch, bzw. Lockerung von 
Implantaten benötigen wir entsprechende aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigungen mit Diagnosen (keine Eigendiagno-
sen) und im Fall der Reisestornierung einen Nachweis über die 
Einreichung der Krankmeldung bei der Sozialversicherung.  

 Die von uns übersandte Schadensanzeige müssen Sie wahr-
heitsgemäß ausgefüllt unverzüglich zurücksenden.  

 Von uns darüber hinaus geforderte Belege und sachdienliche 
Auskünfte und Nachweise müssen in gleicher Weise erbracht 
werden.  

 Sofern wir es als notwendig erachten, können wir jegliche 
Nachweise durch Gutachten unabhängiger Dritter überprüfen 
lassen. 

6.4 Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzan-
sprüchen gegen Dritte 

 Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir Ihnen den Schaden 
ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend 
gemacht werden. Den Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruches dienendes Recht müssen Sie unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften wahren und 
Sie müssen bei dessen Durchsetzung soweit erforderlich mit-
wirken. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit 
der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
leben, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

6.5 Folgen bei einer Nichtbeachtung der Obliegen-
heiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, können wir leistungsfrei sein. Hierbei 
beachten wir die Regelungen des § 6 des VersVG. Diesen fin-
den Sie im Abschnitt III. 

Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen be-
sonderen Obliegenheiten zu den einzelnen Versicherungen 
im Abschnitt II dieser Versicherungsbedingungen. 

7 Was ist bei der Entschädigungszahlung zu be-
achten? 

7.1 Fälligkeit unserer Zahlung 

 Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-
schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens in-
nerhalb von 2 Wochen. 

 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich je-
doch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang der Schadenanzeige bei uns feststellen, 
können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschä-
digung verlangen. 

 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie 
oder eine der versicherten Personen eingeleitet worden, so 
können wir bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfah-
ren die Regulierung des Schadens aufschieben. 

7.2 Entschädigung aus anderen Versicherungsver-
trägen 

 Kann im Versicherungsfall, es sei denn, es handelt sich um eine 
Leistung aus der Reise-Unfallversicherung, eine Entschädi-
gung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. 
Wird der Versicherungsfall zuerst uns gemeldet, treten wir in 
Vorleistung.  

7.3 Umrechnung von Kosten in ausländischer Wäh-
rung 

 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei uns eingehen, in 
die zu diesem Zeitpunkt in Österreich gültige Währung um-
gerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen 
der amtliche Devisenkurs nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, dass Sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendi-
gen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs er-
worben haben. 

8 Welches Recht findet Anwendung und wann 
verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? Für 
wen gelten die Bestimmungen? 

8.1 Es gilt österreichisches Recht. Sofern der Versicherungsab-
schluss außerhalb Österreichs erfolgt, gilt das Recht des je-
weiligen Landes, in dem der Abschluss erfolgt. 

8.2 Hinweis zum Datenschutz: Wir speichern Ihre personenbezo-
genen Daten zur Vertragserfüllung. Weitere Informationen 
zum Datenschutz und Ihrer diesbezüglichen Rechte finden Sie 
unter: www.hmrv.de/datenschutz/information oder fordern 
Sie diese gern bei uns an. 

8.3 Beachten Sie bitte, dass Ihre Ansprüche aus diesem Versiche-
rungsvertrag verjähren Die Einzelheiten und Fristen entneh-
men Sie bitte dem § 12 VersVG. Diesen finden Sie im Abschnitt 
III.  

8.4 Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-
gemäß auch für die versicherten Personen. 

9 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
unsere Hauptverwaltung oder an die in der Polizze genannte 
Adresse in geschriebener Form (Brief, Fax, E-Mail, elektroni-
scher Datenträger etc.) gerichtet werden. Die Vertragsspra-
che ist Deutsch. 
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Abschnitt II – Leistungsbeschreibung 

(abhängig von dem gewählten Versicherungsumfang) 

Storno- und Abbruchschutz 

 Enthält die Regelungen für folgenden Versicherungsschutz: 
 A: Stornoschutz 
 B: Reiseabbruchschutz 
 C: Extra-Rückreiseschutz 

1 Welche Versicherungssumme muss abgeschlos-
sen werden? 

 Die Höhe der Versicherungssumme soll bei Abschluss eines 
reisepreisabhängigen Tarifs dem Reisepreis entsprechen. Bei 
Abschluss eines reisepreisunabhängigen Tarifs beträgt die 
Versicherungssumme 3.000,– EUR.  

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn nach Beginn des Versi-
cherungsschutzes Sie oder Risikopersonen von einem der in 
den Abschnitten A-C, jeweils unter Ziffer 2 beschriebenen Er-
eignisse betroffen sind. Soweit tariflich nicht anders verein-
bart, gelten als Risikopersonen: 

a) Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht ha-
ben sowie deren Angehörige. Dies gilt nicht, wenn mehr als 
6 Personen gemeinsam eine Reise buchen. 

b) Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihrer/Ihres 
 Ehepartnerin/-partners oder  
 Lebenspartnerin/-partners oder 
 Lebensgefährtin/-gefährten.  

c) Diejenigen Personen, die ihre nicht mitreisenden minder-
jährigen Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen be-
treuen. 

d) Begleitpersonen bei Gruppenreisen, wenn separat verein-
bart. 

Als Angehörige zählen: 
 Ehepartnerin/-partner, Lebenspartnerin/-part-

ner, Lebensgefährtin/-gefährte 
 Großeltern und Enkel 
 Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern 
 Geschwister 
 Kinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Adoptivkinder 
 Schwiegermutter/-vater, /-sohn, /-tochter, 

Schwägerin, Schwager sowie angeheiratete Groß-
eltern oder angeheiratete Enkel 

 Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, Neffen und 
Nichten 

 Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben. 

e) bei Ereignissen gemäß Abschnitt A: Stornoschutz Ziffer  
2.1 d) und Abschnitt B: Reiseabbruchschutz Ziffer 2.1 d). 
 Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht 

haben und deren in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Personen. Dies gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen ge-
meinsam eine Reise buchen. 

 Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

3 Einschränkung bei psychischen Reaktionen 

 Soweit nicht nachstehend ausdrücklich Versicherungsschutz 
besteht, leisten wir nicht für Krankheiten, die den Umständen 
nach als eine psychische Reaktion auf  
 Terroranschläge,  
 Flug- oder Busunglücke,  
 die Befürchtung von inneren Unruhen,  
 Kriegsereignissen,  
 Elementarereignissen,  
 Krankheiten oder Seuchen 

 aufgetreten sind. 

4 Was muss bei der Reisestornierung beachtet 
werden (Obliegenheiten)? 

 — Ergänzungen zum Abschnitt I Ziffer 6 — 

4.1 Unverzügliche Meldung 

 Um die Kosten möglichst gering zu halten, müssen Sie im Ver-
sicherungsfall eine unverzügliche Meldung und Stornierung 
bei der Buchungsstelle vornehmen. In jedem Fall sind Sie ver-
pflichtet sofort nach Auftreten einer Erkrankung, bei der/dem 
behandelnden Ärztin/Arzt die Reisefähigkeit beurteilen zu 
lassen. In jenen Fällen, in welchen die Reisefähigkeit durch 
eine Erkrankung nicht gegeben ist, die Reisefähigkeit bis zum 
Antritt der Reise jedoch wiederhergestellt werden kann, be-
steht die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir 
entscheiden können, ob eine Stornierung nicht erfolgen soll 
und eine weitere Versicherungsdeckung für ein Zuwarten mit 
der Stornierung gewährt wird. 

4.2 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

A: Stornoschutz 

1 Welche Leistungen umfasst Ihr Stornoschutz? 

 Bei einem versicherten Ereignis (siehe Ziffer 2) erhalten Sie 
die nachfolgenden Leistungen welche zum Zeitpunkt des ers-
ten Eintretens des Versicherungsfalls (objektive Reiseunfä-
higkeit) entstanden sein müssen. Ein nachtäglicher Eintritt der 
Reisefähigkeit vor Reisebeginn begründet keinen darüber hin-
ausgehenden Versicherungsschutz. Kosten, welche nach Ein-
treten des Versicherungsfalles entstehen (zusätzliche Storno-
kosten infolge einer Staffelung der Stornokosten) sind von der 
Versicherungsleistung nicht umfasst. Sofern vertraglich nicht 
anders geregelt, gilt der Versicherungsschutz weltweit.  

1.1 Leistungen für Stornokosten 

 Wir erstatten Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornokos-
ten bei Nichtantritt der Reise. Hierzu zählt auch das Vermitt-
lungsentgelt bis zu einem Betrag von 100,– EUR, sofern dieses 
bereits zum Zeitpunkt der Buchung der Reise/des Mietobjek-
tes vertraglich vereinbart, geschuldet, in Rechnung gestellt 
und durch eine um das Vermittlungsentgelt erhöhte Versiche-
rungssumme mitversichert wurde. 

1.2 Leistungen für zusätzliche Hinreisekosten  

 Bei verspätetem Antritt der Reise ersetzen wir die Reise-
Mehrkosten entsprechend der ursprünglich gebuchten Art 
und Qualität. Die Mehrkosten erstatten wir bis maximal zur 
Höhe der Stornokosten, die bei einer Stornierung der Reise 
angefallen wären. 

1.3 Kosten der Umbuchung  

 Wird eine Reise umgebucht, ersetzen wir die entstehenden 
Umbuchungskosten bis zur Höhe der Kosten, die bei einer 
Stornierung der Reise angefallen wären. Buchen Sie die Reise 
ohne Vorliegen eines versicherten Ereignisses bis 42 Tage vor 
Reiseantritt um, erstatten wir Ihnen die Kosten der Umbu-
chung bis zu einem Betrag von 30,– EUR pro Person, bzw. Ob-
jekt. 

1.4 Teilnehmerausfallschutz 

 Sofern eine Gruppenreise mit Teilnehmerausfallschutz abge-
schlossen wurde und alle Teilnehmer der Gruppe versichert 
sind, erstatten wir die Mehrkosten, wenn sich der anteilige Rei-
sepreis der reisenden versicherten Personen durch Nichtan-
tritt einer oder mehrerer versicherter Personen aufgrund ei-
nes versicherten Ereignisses erhöht. 
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1.5 Lehrerausfallschutz 

 Sofern eine Lehrerausfall-Versicherung abgeschlossen wurde 
und alle Teilnehmer der Gruppe versichert sind, wird das Ri-
siko des Ausfalls der gesamten Schul-/Klassenfahrt abge-
deckt, wenn die/der aufsichtsführende Lehrerin/Lehrer aus 
versichertem Grund an der Schul-/Klassenfahrt nicht teilneh-
men kann. Die Unterschreitung von zwei Lehrkräften wird vo-
rausgesetzt. 

1.6 Wahlweise Restzahlung des Reisepreises 

 Im Falle des Arbeitsplatzverlustes gemäß Ziffer 2.2 e) oder der 
Kurzarbeit gemäß Ziffer 2.2 h) erstatten wir Ihnen wahlweise 
anstatt der Stornokosten die vertraglich geschuldete Rest-
zahlung des Reisepreises. Die Erstattung erfolgt nach erfolg-
tem Reiseantritt und ist auf den Betrag begrenzt, der bei einer 
Stornierung der Reise angefallen wäre. 

2 Wann liegt ein versichertes Ereignis im Storno-
schutz vor? 

 Versicherungsschutz besteht, wenn aufgrund eines der nach-
stehend aufgeführten Ereignisse der Antritt der gebuchten 
Reise, bzw. die Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung 
nicht möglich oder zumutbar ist.  

2.1 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen oder Risikopersonen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Ihre Reise stornieren, 
umbuchen oder verspätet antreten müssen aufgrund 

a) einer unerwarteten schweren Erkrankung. 

 Als eine unerwartete Erkrankung gilt: 
 Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Ab-

schluss der Versicherung und nach Reisebuchung. 
 Das erneute Auftreten einer Erkrankung, wenn in den letz-

ten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss für diese Erkran-
kung keine Behandlung durchgeführt worden ist. 

 Nicht als eine unerwartete Erkrankung gilt die unerwartete 
Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung.  

  
 Erkrankungen sind schwer, wenn:  

 die/der behandelnde Ärztin/Arzt wegen dieser Erkrankung 
die Reise-Untauglichkeit feststellt oder  

 die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung so 
stark ist, dass Sie aufgrund von Symptomen und Beschwer-
den der Erkrankung für die geplante Reise nicht reisefähig 
sind oder  

 wegen dieser ärztlich attestierten Erkrankung einer Risiko-
person, Ihre Anwesenheit vor Ort geboten ist. 

b) von Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft oder 
Komplikationen während der Schwangerschaft. 

c) eines Bruchs von Prothesen oder einer Lockerung von im-
plantierten Gelenken. 

d) wenn bei Ihnen oder bei einer Risikoperson ein Verdacht auf 
eine Infektion oder eine Infektion mit dem Coronavirus (CO-
VID-19) vorliegt und aus diesem Grund 
 eine häusliche Isolation (Quarantäne) infolge einer be-

hördlichen Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer An-
ordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Ärztin/Arzt) auf 
der Basis einer gesetzlichen Grundlage (z. B. Verord-
nung) erforderlich wird oder  

 am Tag der Hinreise (Reisebeginn) die Beförderung oder 
das Betreten des versicherten Mietobjektes durch be-
rechtigte Dritte (z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) ver-
weigert wird.  

2.2 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Ihre Reise stornieren, 
umbuchen oder verspätet antreten müssen aufgrund 

a) eines erheblichen Schadens an Ihrem Eigentum infolge von 
Feuer, Wasserrohrbruch, Einbruchdiebstahl oder Elemen-
tarereignissen, wobei Ihre Anwesenheit am Wohnort uner-
lässlich ist. Versicherungsschutz besteht auch, wenn 

dadurch das versicherte Kind eine Schülerfahrt oder Klas-
senreise nicht antreten kann. 

b) von Einreichung der Scheidungsklage oder Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft (bei einvernehmlicher Tren-
nung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen 
Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der be-
troffenen Ehepartner. Versicherungsschutz besteht auch, 
wenn dadurch das versicherte Kind eine Schülerfahrt oder 
Klassenreise nicht antreten kann. 

c) einer unerwarteten gerichtlichen Ladung, vorausgesetzt, 
das zuständige Gericht akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht 
als Grund zur Verschiebung der Ladung. 

d) einer unerwarteten Einberufung zum Grundwehrdienst, zu 
einer Milizübung des Bundesheeres oder zum Zivildienst, 
wobei der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Kosten nicht von einem Kostenträger übernommen werden. 
Nicht versichert ist die Versetzung oder Entsendung von 
Zeit- oder Berufssoldaten. 

e) eines unverschuldeten Verlustes des Arbeitsplatzes infolge 
Ihrer Kündigung durch den Arbeitgeber. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn Ihre Eltern unverschuldet, in-
folge einer Kündigung durch den Arbeitgeber, ihren Ar-
beitsplatz verlieren und Sie deshalb eine Klassenfahrt nicht 
antreten können. Nicht versichert ist der Verlust von Auf-
trägen oder die Insolvenz bei Selbständigen. 

f) der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeits-
losigkeit heraus. Voraussetzung ist, dass Sie bei der Reise-
buchung arbeitslos gemeldet waren. Nicht versichert sind 
die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder 
Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsauf-
nahme eines Schülers oder Studenten während oder nach 
der Schul- oder Studienzeit. 

g) von Arbeitsplatzwechsel, wobei die versicherte Reisezeit in 
die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit fällt. Voraus-
setzung ist, dass die versicherte Reise vor der Kenntnis des 
Arbeitsplatzwechsels gebucht wurde. 

h) konjunkturbedingter Kurzarbeit mit einer voraussichtlichen 
Einkommensreduzierung in Höhe von mindestens eines re-
gelmäßigen monatlichen Nettoarbeitsentgelts, vorausge-
setzt, der Arbeitgeber meldet die Kurzarbeit zwischen Ver-
sicherungsabschluss und dem Reisebeginn an. Diese Rege-
lung besteht auch, wenn bei einer Schülerfahrt oder Klas-
senreise die Eltern eines versicherten Schülers von Kurzar-
beit betroffen sind. 

i) das Nichtaufsteigen bei Schul- oder Klassenreisen oder auf-
grund des Nichtbestehens der Matura bei gebuchter Matu-
rareise oder einer gleichartigen Abschlussprüfung nach 
mindestens 3-jähriger Ausbildung. 

j) von Impfunverträglichkeit. 
k) eines Verkehrsunfalles, den Sie mit dem Privatfahrzeug auf 

dem direkten Weg zum Ausgangspunkt Ihrer Reise (Flug-
hafen, Bahnhof, Hafen) erleiden. 

l) einer unerwarteten schweren Erkrankung, eines schweren 
Unfalles oder einer Impfunverträglichkeit eines Hundes, so-
fern sich das Tier vor Versicherungsbeginn bereits im Be-
sitz der versicherten Person befunden hat. Nicht versichert 
ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau ei-
nes für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes. 

B: Reiseabbruchschutz 

1 Welche Leistungen umfasst Ihr Reiseabbruch-
schutz? 

 Bei einem versicherten Ereignis (siehe Ziffer 2) erhalten Sie 
die nachfolgenden Leistungen. 

1.1 Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen 

a) Bei Abbruch der Reise innerhalb der ersten Hälfte der ver-
sicherten Reise, maximal jedoch in den ersten 8 Reisetagen, 
erstatten wir den versicherten Reisepreis. An- und Abreise-
tag werden jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. 

b) Bei Abbruch oder bei Unterbrechung der Reise ersetzen wir 
die nicht mehr in Anspruch genommenen Reiseleistungen.  

 Lassen sich die Beträge der einzelnen Reiseleistungen nicht 
objektiv nachweisen (z. B. bei Pauschalreisen), erstatten wir 
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die nicht genutzten Reisetage. Die Entschädigung wird wie 
folgt berechnet: 
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 Zur Berechnung der ursprünglichen Reisedauer werden der 
An- und Abreisetag jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. 

1.2 Tod aller versicherten Personen 

 Den vollen oder anteiligen Reisepreis erstatten wir nicht, wenn 
alle versicherten Personen während der Reise versterben. 

2 Wann liegt ein versichertes Ereignis im Reiseab-
bruchschutz vor? 

 Versicherungsschutz besteht, wenn aufgrund eines der nach-
stehend aufgeführten Ereignisse die planmäßige Beendigung 
Ihrer Reise, bzw. der Veranstaltung nicht möglich oder zumut-
bar ist.  

2.1 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen oder Risikopersonen 

 Versicherungsschutz besteht  

a) aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung.  
 (Begriffsdefinition siehe Abschnitt A: Stornoschutz, Ziffer 

2.1 a)) 

b) aufgrund von Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwanger-
schaft oder Komplikationen während der Schwangerschaft 

c) aufgrund eines Bruchs von Prothesen oder einer Lockerung 
von implantierten Gelenken. 

d) wenn bei Ihnen oder bei einer Risikoperson ein Verdacht auf 
eine Infektion oder eine Infektion mit dem Coronavirus (CO-
VID-19) vorliegt und aus diesem Grund 
 eine Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen 

Maßnahme (z. B. Anordnung) oder eine Anordnung 
durch berechtigte Dritte (z. B. Ärztin/Arzt) auf der Basis 
einer gesetzlichen Grundlage (z. B. Verordnung) erfor-
derlich wird oder  

 am Tag der Rückreise (Reiseende) die Beförderung 
durch berechtigte Dritte (z. B. Flughafenpersonal) ver-
weigert wird. 

2.2 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen 

 Versicherungsschutz besteht aufgrund eines erheblichen 
Schadens an Ihrem Eigentum infolge von Feuer, Wasserrohr-
bruch, Einbruchdiebstahl oder Elementarereignissen, wobei 
Ihre Anwesenheit am Wohnort unerlässlich ist. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn dadurch das versicherte Kind eine 
Schülerfahrt oder Klassenreise nicht antreten kann. 

C: Extra-Rückreiseschutz 

1 Welche Leistungen umfasst Ihr Extra-Rückreise-
schutz? 

 Bei einem versicherten Ereignis (siehe Ziffer 2) erhalten Sie 
die nachfolgenden Leistungen. Sofern vertraglich nicht anders 
geregelt, gilt der Versicherungsschutz weltweit.  

1.1 Leistungen für Nachreisekosten bei Reiseunter-
brechung 

 Haben Sie eine Rundreise gebucht, ersetzen wir die notwen-
digen Beförderungskosten, die entstehen, damit Sie von dem 
Ort, an dem die Reise unterbrochen werden musste, wieder 
zur Reisegruppe gelangen können, maximal jedoch bis zum 
Wert der noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung. Ausge-
schlossen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beför-
derungsunternehmen wegen von Ihnen verursachtem, un-
planmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. 
Notlandung). 

1.2 Leistungen für zusätzliche Unterbringungskos-
ten 

 Wir erstatten nach Art und Klasse der gebuchten Reiseleistun-
gen die Mehrkosten bei einer zwingend notwendigen Aufent-
haltsverlängerung für Unterkunft und Verpflegung bis zur 
Höhe der Versicherungssumme. 

 Wenn  
 eine mitreisende Risikoperson wegen eines versicherten Er-

eignisses nicht transportfähig ist oder 
 eines der unter Ziffer 2.1 d) oder 2.2 b) aufgeführten Ereig-

nisse eintritt 
 ersetzen wir diese Kosten mindestens bis zu 2.500,– EUR. 

1.3 Leistungen für zusätzliche Rückreisekosten 

 Wir erstatten Ihnen die nachweislich entstandenen zusätzli-
chen Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten im 
Todesfall) und die hierdurch unmittelbar verursachten sonsti-
gen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und Verpflegungskos-
ten (nicht jedoch Heilkosten). Bei Erstattung dieser Kosten 
wird auf die Qualität der gebuchten Reise Bezug genommen. 
Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit 
einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für 
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. 
Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von 
Beförderungsunternehmen wegen von Ihnen verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. 
B. Notlandung). 

2 Wann liegt ein versichertes Ereignis im Extra-
Rückreiseschutz vor? 

 Versicherungsschutz besteht, wenn aufgrund eines der nach-
stehend aufgeführten Ereignisse die planmäßige Fortführung 
oder die Beendigung der gebuchten Reise, bzw. der Veranstal-
tung nicht möglich oder zumutbar ist.  

2.1 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen oder Risikopersonen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn Sie Ihre Reise nicht plan-
mäßig fortführen oder beenden können aufgrund 

a) einer unerwarteten schweren Erkrankung. 
 (Begriffsdefinition siehe Abschnitt A: Stornoschutz, Ziffer 

2.1 a)) 

b) von Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft. 
c) eines Bruchs von Prothesen oder einer Lockerung von im-

plantierten Gelenken. 
d) wenn bei Ihnen oder bei einer Risikoperson ein Verdacht auf 

eine Infektion oder eine Infektion mit dem Coronavirus (CO-
VID-19) vorliegt und aus diesem Grund 
 eine Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen 

Maßnahme (z. B. Anordnung) oder eine Anordnung 
durch berechtigte Dritte (z. B. Ärztin/Arzt) auf der Basis 
einer gesetzlichen Grundlage (z. B. Verordnung) erfor-
derlich wird oder  

 am Tag der Rückreise (Reiseende) die Beförderung 
durch berechtigte Dritte (z. B. Flughafenpersonal) ver-
weigert wird. 

Nicht als Isolation (Quarantäne) zählt die Aufnahme in eine 
Krankenhaus- oder Behandlungseinrichtung. 

2.2 Versicherte Ereignisse bei versicherten Perso-
nen 

 Versicherungsschutz besteht, wenn  

a) Sie Ihre Reise nicht planmäßig fortführen oder beenden 
können aufgrund eines erheblichen Schadens an Ihrem Ei-
gentum infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Einbruchdieb-
stahl oder Elementarereignissen, wobei Ihre Anwesenheit 
am Wohnort unerlässlich ist.  

b) Sie aufgrund einer Naturkatastrophe/eines Elementarer-
eignisses (Lawine, Erdrutsch, Überschwemmung, Erdbe-
ben, Wirbelsturm) an Ihrem Urlaubsort Ihre Rückreise ver-
spätet antreten müssen. 
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Reise-Krankenversicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Kranken-
versicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2; Einschränkungen siehe 
Ziffer 3) erhalten Sie die nachfolgenden Leistungen. Erstattet 
werden die in der amtlichen Währung des Aufenthaltslandes 
entstandenen ortsüblichen Kosten, soweit nachstehend nicht 
ein anderer Betrag genannt wird, in unbegrenzter Höhe.  

 Es gilt folgende Selbstbehaltsregelung: 
 Besteht hinsichtlich der Leistungen eine Sozial- oder Privat-

versicherung, machen Sie bitte zuerst dort Ihre Ansprüche 
geltend. Unterlassen Sie dies oder wird aus einer solchen Ver-
sicherung keine Leistung erbracht, so reduziert sich unsere 
Ersatzleistung um 20 % 

1.1 Informationsleistung 

 Bei Krankheit oder Unfall informieren wir auf Anfrage über un-
seren Notruf-Service über die Möglichkeiten Ihrer ärztlicher 
Versorgung. Soweit möglich, benennen wir einen eine/einen 
Deutsch oder Englisch sprechende/n Ärztin/Arzt. 

1.2 Heilbehandlungskosten im Ausland 

 Im Versicherungsfall erstatten wir Ihnen die Kosten einer Heil-
behandlung. Als Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingun-
gen gelten medizinisch notwendige 

 ärztliche ambulante Behandlungen einschließlich durch Be-
schwerden hervorgerufener, medizinisch notwendiger 
Schwangerschaftsbehandlungen, Entbindungen bis zum Ende 
der 36. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), Behandlungen 
wegen Fehlgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwan-
gerschaftsabbrüche. 

 schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen ein-
schließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Re-
paraturen von vorhandenem Zahnersatz, sofern diese durch 
eine/einen Zahnärztin/Zahnarzt durchgeführt oder verordnet 
werden. 

 unaufschiebbare stationäre Behandlungen, sofern diese in ei-
ner Einrichtung erfolgen, welche im Aufenthaltsland allgemein 
als Krankenhaus anerkannt ist, unter ständiger ärztlicher Lei-
tung steht, über ausreichende diagnostische und therapeuti-
sche Möglichkeiten verfügt und Krankengeschichten führt. 
Die Kosten sind auf 300.000,– EUR je Versicherungsfall be-
grenzt. 

 ärztlich verordnete Medikamente und Verbandsmittel (als 
Medikamente gelten nicht – auch wenn sie ärztlich verordnet 
sind – Nähr- und Stärkungsmittel sowie kosmetische Präpa-
rate). 

 ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikali-
sche Behandlungen. 

 ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inha-
lationen und Krankengymnastik. 

 ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles erst-
mals notwendig werden und die der Behandlung der Unfallfol-
gen dienen. 

 Röntgendiagnostiken. 

 unaufschiebbare Operationen. 

 Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächst-
erreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in die Unter-
kunft. 

1.3 Kostenübernahmeerklärung gegenüber Kran-
kenhäusern 

 Über unseren Notruf-Service geben wir im Versicherungsfall 
gegenüber dem Krankenhaus auf Wunsch eine Kostenüber-
nahmegarantie ab. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer 
Kopie Ihres Personalausweises oder des Reisepasses bei un-
serem Notruf-Service.  

 Sofern die Leistungspflicht dieser Reise-Krankenversiche-
rung, einer anderen privaten Krankenversicherung oder einer 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorliegt, erfolgt die 
Kostenübernahmegarantie bis zu 15.000,– EUR für Sie in Form 
einer Darlehensgewährung. Die von uns verauslagten Beträge 
sind von Ihnen binnen eines Monats nach Rechnungsstellung 
zurückzuzahlen. 

1.4 Nachleistung im Ausland 

 Erfordert eine Erkrankung während des Auslandsaufenthaltes 
über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus Heilbe-
handlung, weil die Rückreise wegen nachgewiesener Trans-
portunfähigkeit nicht möglich ist, so besteht im Rahmen die-
ser Bedingungen Leistungspflicht (einschließlich eines dann 
eventuell notwendig werdenden Rücktransportes) bis zur 
Wiederherstellung der Transportfähigkeit. 

1.5 Versicherungsleistungen für Neugeborene 

 Bei einer Geburt während der Reise werden auch die Kosten 
der im Ausland notwendigen Heilbehandlung des neugebore-
nen Kindes bis zu einem Betrag von 50.000,– EUR übernom-
men. 

1.6 Krankenrücktransport-/Überführungs-/Bestat-
tungskosten 

 Wir erstatten die Mehrkosten für einen Rücktransport zum 
nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus an Ihrem Wohnort, 
sofern der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar 
ist, und zwar je nach Ihrem Zustand per Eisenbahn, Autobus, 
Rettungsauto oder Flugzeug. Die Beurteilung eines medizi-
nisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransportes erfolgt 
durch unsere/unseren beratende/n Ärztin/Arzt in Abstim-
mung mit der/dem behandelnden Ärztin/Arzt im Aufenthalts-
land. 

 Wir übernehmen auch die Kosten für eine Begleitperson, er-
forderlichenfalls Arztbegleitung, soweit die Begleitung medi-
zinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des 
ausführenden Transportunternehmens vorgeschrieben ist. 
Die Kosten sind auf 2.500,– EUR je Versicherungsfall be-
grenzt. 

 Darüber hinaus werden die Mehrkosten für einen Rücktrans-
port zum nächstgelegenen Krankenhaus an Ihrem Wohnort 
erstattet, sofern 
 nach der Prognose der/des behandelnden Ärztin/Arztes die 

Krankenhausbehandlung im Ausland voraussichtlich länger 
als 10 Tage dauert und 

 die voraussichtlichen Kosten der Heilbehandlung im Aus-
land die Kosten für den Rücktransport übersteigen.  

 Ersetzt werden auch die Kosten für eine Bestattung im Aus-
land bis zur Höhe der Aufwendungen, die bei einer Überfüh-
rung entstanden wären, oder die notwendigen Mehrkosten, 
die im Falle Ihres Ablebens durch Ihre Überführung an Ihren 
ständigen Wohnsitz entstehen. 

1.7 Zusätzliche Rückreisekosten nach Krankenhaus-
aufenthalt 

 Kehren Sie infolge eines Krankenhausaufenthaltes von der 
Reise verspätet zurück, erstatten wir Ihnen die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hier-
durch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch Heil-
kosten). Bei Erstattung dieser Kosten wird auf die Qualität der 
gebuchten Reise abgestellt. Wenn abweichend von der ge-
buchten Reise die Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich 
wird, werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachs-
ten Flugzeugklasse ersetzt. 

 Brechen Sie Ihre Reise, auch ohne medizinische Notwendig-
keit, nach einem mindestens 3-tägigen Krankenhausaufent-
halt ab, organisieren wir Ihre Rückreise, und zwar je nach dem 
Ausmaß Ihrer Reisefähigkeit per Eisenbahn, Autobus, Ret-
tungsauto oder Flugzeug, erforderlichenfalls mit Arztbeglei-
tung (nicht aber mittels Ambulanzflugzeug), und übernehmen 
hierfür die zusätzlich entstandenen Rückreisekosten.  
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1.8 Arzneimittelversand 

 Benötigen Sie ärztlich verordnete Arzneimittel, die Ihnen auf 
der Reise abhandengekommen sind, übernehmen wir in Ab-
stimmung mit Ihrer/Ihrem Hausärztin/Hausarzt die Beschaf-
fung der Ersatzpräparate und ihre Übersendung an Sie. Die 
Kosten der Ersatzpräparate haben Sie binnen eines Monats 
nach Beendigung der Reise an uns zurückzuerstatten. 

1.9 Informationsaustausch zwischen Hausärz-
tin/Hausarzt und behandelnden Ärztin/Arzt 

 Werden Sie wegen einer Krankheit oder der Folgen eines Un-
falles in einem Krankenhaus stationär behandelt, stellen wir 
über unseren Notruf-Service den Kontakt zwischen einem von 
uns beauftragten Ärztin/Arzt und Ihrer/Ihrem Hausärztin/-
arzt und den behandelnden Krankenhausärztinnen und -ärz-
ten her und sorgen während des Krankenhausaufenthaltes für 
die Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten 
Ärztinnen und Ärzten. Auf Wunsch sorgen wir für die Informa-
tion der Angehörigen. 

1.10 Ersatzweise Krankenhaustagegeld 

 Bei Auslandsreisen erhalten Sie im Falle einer medizinisch not-
wendigen und stationären Heilbehandlung wegen einer wäh-
rend der Auslandsreise eingetretenen Krankheit oder Verlet-
zung wahlweise anstelle von Kostenersatzleistungen für die 
stationäre Heilbehandlung ein Krankenhaustagegeld für 
längstens 30 Tage in Höhe von 50,– EUR/Tag ab Beginn der 
Behandlung. Das Wahlrecht ist unverzüglich bei Beginn der 
stationären Behandlung auszuüben. 

1.11 Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der 
Notrufzentrale  

 Wir erstatten im Versicherungsfall die Telefonkosten, die 
Ihnen durch die Kontaktaufnahme mit unserer Notrufzentrale 
entstehen, bis zu einem Betrag von 25,– EUR. 

1.12 Hotelkosten 

 Dem Versicherten erstatten wir im Falle seines Krankenhaus-
aufenthaltes die zusätzlichen Nächtigungskosten, die auf-
grund der Organisation eines Krankentransportes, bzw. einer 
Überführung entstehen. Wird der gebuchte Aufenthalt auf-
grund des Krankenhausaufenthaltes des Versicherten unter-
brochen oder verlängert, erstatten wir die zusätzlichen Näch-
tigungskosten. Die Kosten sind insgesamt auf einen Betrag 
von 2.500,– EUR begrenzt und werden maximal für 10 Tage 
ersetzt.  

1.13 Krankenbesuch 

 Wenn feststeht, dass Ihr Krankenhausaufenthalt länger als 5 
Tage dauert organisieren wir auf Wunsch die Reise einer Ihnen 
nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes 
und von dort zurück zum Wohnort und übernehmen die ent-
stehenden Kosten des Beförderungsmittels für die Hin- und 
Rückreise sowie die Nächtigungskosten. Voraussetzung ist je-
doch, dass Ihr Krankenhausaufenthalt bei Ankunft der nahe-
stehenden Person noch nicht abgeschlossen ist. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

2.1 Erkrankung oder Unfall 

 Als Versicherungsfall wird Ihre medizinisch notwendige Heil-
behandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen bezeichnet. 
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. Er en-
det, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürf-
tigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine 
Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der 
bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, ent-
steht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als Versicherungs-
fall gelten auch medizinisch notwendige Behandlungen wegen 
Beschwerden während der Schwangerschaft, Frühgeburten 
bis zur 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburten, medizi-
nisch notwendige Schwangerschaftsabbrüche sowie Tod. 

2.2 Wahlfreiheit zwischen niedergelassenen Ärzten 

 Im Ausland steht Ihnen die Wahl unter den im Aufenthaltsland 
gesetzlich anerkannten und zugelassenen Ärzten und Zahn-
ärzten frei, sofern diese nach der jeweils gültigen amtlichen 
Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte – sofern vorhan-
den – oder nach den ortsüblichen Gebühren berechnen.  

2.3 Versicherte Behandlungsmethoden 

 Im vertraglichen Umfang leisten wir für Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schul-
medizin überwiegend anerkannt sind. Wir leisten darüber hin-
aus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als 
ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die ange-
wandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder 
Arzneimittel zur Verfügung stehen. Wir können jedoch unsere 
Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwen-
dung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arznei-
mittel angefallen wäre. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Leistungseinschränkungen 

 Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige 
Maß oder übersteigen die Kosten einer Heilbehandlung das 
ortsübliche Maß, so können wir die Leistungen auf einen an-
gemessenen Betrag herabsetzen. 

 Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- 
oder Rentenversicherung oder aus einer gesetzlichen Heilfür-
sorge oder Unfallfürsorge, können wir, unbeschadet der An-
sprüche auf Krankenhaustagegeld, die gesetzlichen Leistun-
gen von den Versicherungsleistungen abziehen. 

3.2 Leistungsfreiheit 

 Wir leisten nicht für 

 die Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund oder ei-
ner der Gründe für den Antritt der Reise waren. 

 die Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass 
sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden muss-
ten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes der Ehegat-
tin oder des Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades 
unternommen wurde. 

 Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitations-
maßnahmen, es sei denn, dass diese Behandlungen im An-
schluss an eine versicherte, vollstationäre Krankenhausbe-
handlung wegen eines schweren Schlaganfalles, schweren 
Herzinfarktes oder einer schweren Skeletterkrankung (Band-
scheiben-OP, Hüftendoprothese) erfolgen, zur Verkürzung 
des Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dienen und Leistungen 
vor Behandlungsbeginn vom Versicherer schriftlich zugesagt 
wurden. 

 Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren. 

 ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die 
Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen 
dort eintretenden Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen 
entfällt sie, wenn Sie sich in dem Heilbad oder Kurort nur vo-
rübergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten haben. 

 Hilfsmittel, auch wenn sie ärztlich verordnet sind, sofern sie 
nicht allein infolge eines Unfalles erstmals notwendig werden 
und der direkten Behandlung der Unfallfolgen dienen. 

 Behandlungen durch Ehegattin/Ehegatte, Eltern oder Kinder 
sowie durch Personen, mit denen Sie innerhalb der eigenen 
oder der Gastfamilie zusammenleben. Nachgewiesene Sach-
kosten werden tarifgemäß erstattet. 

 eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung 
bedingte Behandlung oder Unterbringung. 

 Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische Be-
handlung. 

 Zahnersatz, Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen, kie-
ferorthopädische Behandlung, prophylaktische Leistungen, 



    

Seite 11 von 18 

 

Aufbissbehelfe und Schienen, funktionsanalytische und funk-
tionstherapeutische Leistungen und implantologische Zahn-
leistungen. 

 Behandlungen von HIV-Infektionen und deren Folgen. 

 Immunisierungsmaßnahmen oder Vorsorgeuntersuchungen. 

 Behandlungen wegen Störungen und/oder Schäden der Fort-
pflanzungsorgane. 

 Organspenden und deren Folgen. 

4 Was muss im Krankheitsfalle beachtet werden 
(Obliegenheiten)? 

 — Ergänzungen zum Abschnitt I Ziffer 6 — 

4.1 Unverzügliche Kontaktaufnahme  

 Im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus und 
vor Beginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen müssen Sie unverzüglich Kontakt mit unserem 
weltweiten Notfall-Service aufnehmen. 

4.2 Zustimmung zum Rücktransport 

 Wenn wir den Rücktransport nach Art der Krankheit und de-
ren Behandlungsbedürftigkeit befürworten, müssen Sie dem 
Rücktransport an Ihren Wohnort, bzw. in das dem Wohnort 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der 
Transportfähigkeit zustimmen. 

4.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

Reise-Assistance-Versicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-As-
sistance-Versicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2) werden die nachfolgen-
den Leistungen ersetzt.  

1.1 Strafverfolgung 

 Werden Sie verhaftet oder mit Haft bedroht, sind wir bei der 
Beschaffung einer/eines Anwältin/Anwalts und/oder einer/ei-
nes Dolmetscherin/Dolmetschers behilflich. Zusätzlich stre-
cken wir bis zu einem Betrag von 13.000,– EUR die von den 
Behörden eventuell verlangte Strafkaution als Darlehen vor. 
Sie haben die verauslagten Beträge (Darlehen) unverzüglich 
nach Erstattung durch die Behörde oder das Gericht, spätes-
tens jedoch innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung, an uns 
zurückzuzahlen. 

1.2 Entführung der versicherten Person 

 Bei Ihrer Entführung oder Ihrer Reisebegleiter gewähren wir 
ein Darlehen je versicherte Person bis zu einer Höhe von 
10.000,– EUR. Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist 
die Vorlage einer Kopie Ihres Personalausweises oder des Rei-
sepasses bei unserem Notruf-Service. Das Darlehen ist binnen 
eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe an uns 
zurückzuzahlen. 

1.3 Reiseruf 

 Wenn Sie während der Reise nicht erreicht werden können, 
bemühen wir uns um einen Reiseruf (z. B. über den Rundfunk) 
und übernehmen hierfür die Kosten. 

1.4 Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder 

 Wir organisieren und bezahlen zusätzlich die Betreuung des 
minderjährigen Kindes, welches die Reise allein fortsetzen 
oder abbrechen muss, sofern alle Betreuungspersonen oder 
die einzige an einer Reise teilnehmende Betreuungsperson 
des mitreisenden minderjährigen Kindes die Reise aufgrund 

von Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Er-
krankung nicht planmäßig beenden können. 

1.5 Verlust von Reisezahlungsmitteln 

 Geraten Sie durch den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel auf-
grund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen 
in eine finanzielle Notlage, stellen wir über unseren Notruf-
Service den Kontakt zur Hausbank her. Sofern erforderlich, 
helfen wir bei der Übermittlung eines von der Hausbank zur 
Verfügung gestellten Betrages an Sie. Ist eine Kontaktauf-
nahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht möglich, stellen 
wir Ihnen über unseren Notruf-Service ein Darlehen unter Vor-
lage einer Kopie Ihres Personalausweises oder des Reisepas-
ses bis zu einem Betrag von 1.500,– EUR zur Verfügung. Die-
ses Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der 
Reise in einer Summe an uns zurückzuzahlen. 

1.6 Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-
Karten  

 Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
helfen wir Ihnen bei der Sperrung der Karten. Wir haften je-
doch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung 
und die trotz Sperrung entstehenden Vermögensschäden. 

1.7 Verlust von Reisedokumenten 

 Bei Verlust von Reisedokumenten helfen wir bei der Ersatz-
beschaffung. 

1.8 Umbuchungen/Verspätungen 

 Geraten Sie in Schwierigkeiten, weil sie ein gebuchtes Ver-
kehrsmittel versäumen oder weil es zu Verspätungen oder 
Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel kommt, so helfen wir bei 
der Umbuchung. Umbuchungskosten und erhöhte Reisekos-
ten tragen Sie. Wir informieren Dritte auf Ihren Wunsch über 
Änderungen des geplanten Reiseverlaufes. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn Ihnen während Ihrer 
Reise ein Notfall zustößt, der gemäß Ziffer 1 versichert ist. 
Durch unseren weltweiten Notfall-Service helfen wir in den in 
Ziffer 1 genannten Notfällen, die Ihnen während der Reise zu-
stoßen. Voraussetzung ist, dass Sie sich oder ein von Ihnen 
beauftragte Person bei Eintritt des versicherten Schadensfal-
les telefonisch oder in sonstiger Weise an unseren weltweiten 
Notfall-Service wendet. Versäumen Sie es oder ein von ihnen 
beauftragte Person, Kontakt mit dem weltweiten Notfall-Ser-
vice aufzunehmen, und entstehen dadurch Mehrkosten, so 
kommen wir für diese Mehrkosten nicht auf. 

3 Was muss im Versicherungsfall beachtet wer-
den (Obliegenheiten)? 

 — Ergänzungen zum Abschnitt I Ziffer 6 — 

3.1 Kontaktaufnahme mit unserem weltweiten Not-
fall-Service 

 Nehmen Sie oder ein von Ihnen beauftragte Person unverzüg-
lich Kontakt mit unserem Notruf-Service auf.  

3.2 Einzureichende Belege 

 Den Eintritt eines versicherten Ereignisses müssen Sie 
 durch die Vorlage des Versicherungsnachweises und der 

Buchungsunterlagen im Original  
 im Todesfall durch Sterbeurkunden 
 bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entspre-

chende Belege  
 nachweisen und für sämtliche entstandenen Kosten die Origi-

nalbelege einreichen. 

3.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 



    

Seite 12 von 18 

 

Reisegepäck-Versicherung 

1 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Sie haben Versicherungsschutz, wenn Ihr Reisegepäck von ei-
nem versicherten Ereignis betroffen wird. Wir leisten bis zur 
Höhe der Versicherungssumme und Entschädigungsgrenze. 
Mehrere zusammentreffende versicherte Ereignisse gelten als 
ein Versicherungsfall und führen nicht zu einer Erhöhung der 
Entschädigungsleistung. Ein versichertes Ereignis liegt vor, 
wenn 

1.1 aufgegebenes Reisegepäck abhandenkommt, zerstört oder 
beschädigt wird, während es sich im Gewahrsam eines Beför-
derungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes oder einer 
Gepäckaufbewahrung befindet. 

1.2 aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort nicht am sel-
ben Tag wie Sie erreicht (Lieferfristüberschreitung). 

1.3 während der übrigen Reisezeit Reisegepäck abhandenkommt, 
zerstört oder beschädigt wird durch 
a) strafbare Handlungen Dritter. Hierzu zählen Diebstahl, Ein-

bruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vorsätz-
liche Sachbeschädigung. 

b) einen Transportmittelunfall (z. B. Verkehrsunfall). 
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Überschwemmungen, Sturm, 

Erdrutsche, Erdbeben oder Lawinen. 

2 Welche Sachen versichert Ihre Reisegepäck-Ver-
sicherung? 

2.1 Versichert sind Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die Sie 
auf Ihre Reise mitnehmen, sowie Geschenke und Reiseanden-
ken, die Sie während der Reise erwerben. Gegenstände, die 
üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt oder 
während der Reise erworben werden, sind nicht versichert. 

2.2 Sportgeräte, jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren), sind 
nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch befinden. 

2.3 Versichert sind auch Wertsachen. Als Wertsachen zählen 
Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall. 
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sind jedoch 
in den Punkten c) bis e) nur versichert, solange sie außerdem 
in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das er-
höhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses 
selbst bietet. Wertsachen und Foto-, Filmapparate, EDV-Ge-
räte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhal-
tungsgeräte, jeweils mit Zubehör sind nur versichert, solange 
sie 
a) bestimmungsgemäß getragen, bzw. benutzt werden oder 
b) in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt mitge-

führt werden oder 
c) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines 

Gebäudes oder eines Passagierschiffes befinden oder 
d) der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben 

worden sind oder 
e) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicher-

ten Wohnwagen/Wohnmobil oder in einem fest umschlos-
senen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug 
nicht einsehbar auf einem offiziellen Campingplatz befin-
den. 

3 Welche Leistungen umfasst Ihre Reisegepäck-
Versicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 1; Einschränkungen siehe 
Ziffer 5) erhalten Sie eine Entschädigung bis zur Höhe der 
Versicherungssumme. Ersetzt werden für: 

3.1 zerstörte oder abhandengekommene Sachen der Zeitwert. Als 
Zeitwert gilt der Anschaffungspreis abzüglich eines dem Zu-
stand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages. Bei Vorlage des Anschaf-
fungsbelegs verzichten wir auf einen Zeitwertabzug, sofern 
die Gegenstände zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles we-
niger als 6 Monate alt waren. Für ältere Gegenstände nehmen 
wir für das erste Jahr einen Wertabzug von 20 % des Anschaf-
fungspreises vor und für jedes weitere begonnene Jahr einen 
Abzug von 10 %. Für fehlende Anschaffungsbelege nehmen 

wir einen zusätzlichen Wertabzug von 10 % des Anschaffungs-
preises vor. 

3.2 beschädigte und reparaturfähige Sachen die notwendigen Re-
paraturkosten und ggf. eine bleibende Wertminderung, 
höchstens jedoch der Zeitwert. 

3.3 Filme, Bild-, Ton- und Datenträger der Materialwert. 

3.4 die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, 
Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die 
amtlichen Gebühren. 

4 Welche Entschädigungsgrenzen sind zu beach-
ten? 

 Soweit nicht anders vereinbart, ist die Entschädigungsleis-
tung für die Einzelperson auf 1.000,– EUR begrenzt. Bis zu die-
sem Maximalbetrag erstatten wir, soweit keine andere Verein-
barung getroffen wurde, je Versicherungsfall bei 

4.1 Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten bis zu 250,– EUR. 

4.2 Golf- und Taucherausrüstungen, Fahrrädern, jeweils mit Zu-
behör, bis zu 500,– EUR. 

4.3 Wellenbrettern, Segelsurfgeräten, jeweils mit Zubehör, bis zu 
500,– EUR. 

4.4 Musikinstrumenten mit Zubehör (sofern zu privaten Zwecken 
mitgeführt) bis zu 250,– EUR. 

4.5 EDV-Geräten sowie tragbare Kommunikations- und Unterhal-
tungsgeräten mit Zubehör bis zu 250,– EUR. 

4.6 Ersatzkäufen bei Lieferfristüberschreitungen bis zu 500,– 
EUR. 

5 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

5.1 Einschränkungen bei Kraftfahrzeugen und Was-
serfahrzeugen 

 Für Schäden am Reisegepäck in unbeaufsichtigten Kraftfahr-
zeugen/Anhängern/Wassersportfahrzeugen durch strafbare 
Handlungen Dritter leisten wir nur, soweit sich das Reisege-
päck nicht einsehbar in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Innen- bzw. Kofferraum (bei Wasser-
sportfahrzeugen: Kajüte oder Packkiste) oder in mit dem 
Fahrzeug fest verbundenen Gepäckboxen befindet. Keine 
Entschädigung leisten wir hier für die unter Ziffer 2.3 aufge-
führten Wertsachen und Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte so-
wie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte, 
jeweils mit Zubehör.  

 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit einer 
versicherten Person oder einer von ihr beauftragten Vertrau-
ensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch die Bewa-
chung eines zur allgemeinen Benutzung offenstehenden Or-
tes (Parkplatz, Hafen etc.). 

 Wir leisten nur, wenn der Schaden nachweislich tagsüber zwi-
schen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder der Schaden 
während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als 2 
Stunden eingetreten ist. 

5.2 Einschränkungen beim Camping 

 Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während 
des Zeltens oder Campings durch strafbare Handlungen Drit-
ter besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Vereinen oder 
privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplätzen. 

 Lassen Sie Sachen unbeaufsichtigt (Definition in Ziffer 5.1) im 
Zelt zurück, so besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch strafbare Handlungen Dritter nur, wenn der Schaden 
nachweislich tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetre-
ten und das Zelt geschlossen ist. 

 Wertsachen und Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte sowie elekt-
ronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte, jeweils 
mit Zubehör sind im unbeaufsichtigten Zelt nicht versichert. 
Diese Gegenstände ersetzen wir nur, sofern die Voraussetzun-
gen gemäß Ziffer 5.1 erfüllt oder die Gegenstände der Cam-
pingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben worden sind 
oder sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß 
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gesicherten Wohnwagen/Wohnmobil oder in einem fest um-
schlossenen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug 
nicht einsehbar auf einem offiziellen Campingplatz befinden. 

5.3 Schäden durch Verlieren 

 Keinen Versicherungsschutz gewähren wir für Schäden durch 
Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von Gegen-
ständen. 

5.4 Schäden durch Verschleiß 

 Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaf-
fenheit der versicherten Sachen verursacht werden (z. B. Ab-
nutzung oder Verschleiß), sind nicht versichert. 

6 Was muss bei einem Reisegepäckschaden be-
achtet werden (Obliegenheiten)? 

 — Ergänzungen zum Abschnitt I Ziffer 6 — 

6.1 Sicherstellung von Ersatzansprüchen gegen 
Dritte 

 Schäden an in Fremdgewahrsam gegebenem Gepäck sowie 
Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung müssen Sie 
unverzüglich der mit der Beförderung beauftragten Stelle an-
zeigen und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Uns ist hier-
über eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht er-
kennbaren Schäden müssen Sie das jeweilige Unternehmen 
nach der Entdeckung unverzüglich unter Einhaltung der je-
weiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von 7 Tagen, 
auffordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. 

6.2 Polizeiliche Meldung 

 Schäden durch strafbare Handlungen Dritter und Brandschä-
den müssen Sie unverzüglich der zuständigen Polizeidienst-
stelle unter Einreichung eines vollständigen Verzeichnisses al-
ler vom Schadenfall betroffenen Sachen anzeigen und sich 
dies schriftlich bestätigen lassen. Das der Polizei einzu-
reichende Verzeichnis der vom Schadenfall betroffenen Ge-
genstände muss als Einzelaufstellung gefertigt werden und 
auch Angaben über den jeweiligen Anschaffungszeitpunkt so-
wie den Anschaffungspreis der einzelnen Gegenstände ent-
halten. Das vollständige Polizeiprotokoll muss uns eingereicht 
werden. 

6.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

UV – Reise-Unfallversicherung  

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Unfall-
versicherung? Welche Fristen und sonstigen Vo-
raussetzungen gelten für die einzelnen Leis-
tungsarten? 

1.1 Invaliditätsleistung 

 Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt  
 die körperliche oder 
 die geistige Leistungsfähigkeit  

 dauerhaft beeinträchtigt ist. Dauerhaft ist eine Beeinträchti-
gung, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen 
wird und eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist.  

 Erleiden Sie unfallbedingt eine Invalidität, zahlen wir die Inva-
liditätsleistung bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe. Die Versicherungssumme beträgt, soweit nicht an-
ders vereinbart, 30.000,– EUR. 

 Nachfolgende Fristen und Voraussetzungen gelten für die In-
validitätsleistung. 

 Die Invalidität muss innerhalb von 15 Monaten nach dem Un-
fall eingetreten und von einer/einem Ärztin/Arzt schriftlich 
festgestellt worden sein. 

 Sie müssen uns die Invaliditätsansprüche innerhalb von 6 Mo-
naten nach der Feststellung der Invalidität mitteilen. Versäu-
men Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung 
ausgeschlossen. 

 Sterben Sie unfallbedingt innerhalb 1 Jahres nach dem Unfall, 
besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. In diesem Fall 
zahlen wir eine Todesfallleistung (Ziffer 1.2), sofern diese ver-
einbart ist. 

 Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Einmalzahlung. Grund-
lagen für die Berechnung der Leistung sind die vereinbarte 
Versicherungssumme und der unfallbedingte Invaliditätsgrad. 

 Der Invaliditätsgrad richtet sich nach der untenstehenden 
Gliedertaxe, sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnes-
organe dort genannt sind, ansonsten danach, in welchem Um-
fang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
dauerhaft beeinträchtigt ist (Ziffer 1.1.6). Maßgeblich ist der 
unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens am Ende 
des 3. Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. 

 Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der fol-
genden Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich 
die hier genannten Invaliditätsgrade. 

Arm 70 % 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 
Hand 55 % 
Daumen 20 % 
Zeigefinger 10 % 
Anderer Finger 5 % 
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 
Bein bis unterhalb des Knies 50 % 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 
Fuß 40 % 
Große Zehe 5 % 
Andere Zehe 2 % 
Auge 50 % 
Gehör auf einem Ohr 30 % 
Geruchssinn 10 % 
Geschmackssinn 5 % 

 

 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt 
der entsprechende Teil der genannten Invaliditätsgrade. 

 Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der In-
validitätsgrad danach, in welchem Umfang die normale kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt dauerhaft 
beeinträchtigt ist. Maßstab ist eine durchschnittliche Person 
gleichen Alters und Geschlechts. Die Bemessung erfolgt aus-
schließlich nach medizinischen Gesichtspunkten. 

 Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder 
Sinnesorgane schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt 
waren. Sie wird nach Ziffer 1.1.5 und Ziffer 1.1.6 bemessen. Der 
Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität. 

 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile 
oder Sinnesorgane 

 Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnes-
organe beeinträchtigt sein. Dann werden die Invaliditäts-
grade, die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelt 
wurden, zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch 
nicht berücksichtigt. 

 Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidi-
tät, zahlen wir eine Invaliditätsleistung, wenn der Tod nicht 
unfallbedingt innerhalb des 1. Jahres nach dem Unfall eintritt 
(Ziffer 1.1.3) und die sonstigen Voraussetzungen für die Inva-
liditätsleistung nach Ziffer 1.1 erfüllt sind. 

 Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der 
ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Ver-
änderungen des Gesundheitszustands ergeben. Sie und wir 
sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärzt-
lich bemessen zu lassen. Dieses Recht steht Ihnen und uns 
längstens bis zu 3 Jahre nach dem Unfall zu. Wenn wir eine 
Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit 
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der Erklärung über Ihre Leistungspflicht mit. Wenn Sie eine 
Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies innerhalb von 
3 Jahren nach dem Unfall mitteilen. 

 Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleis-
tung, als wir bereits gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 4 % 
jährlich zu verzinsen. 

1.2 Todesfallleistung 

 Tritt der Tod innerhalb 1 Jahres nach dem Unfall ein, zahlen 
wir die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme: 

 Die Versicherungssumme beträgt, soweit nicht anders verein-
bart, 5.000,– EUR. 

1.3 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungs-
einsätze 

 Ihnen sind nach einem Unfall Kosten für Such-, Bergungs- 
oder Rettungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich organisierten Rettungsdiensten entstanden? Wir er-
statten hierfür die Kosten bis zu einem Betrag von 5.000,– 
EUR. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall (Unfall) vor? 

2.1 Unfallbegriff 

 Ein Unfall liegt vor, wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf 
Ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleiden. 

 Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf tauchtypische 
Gesundheitsschäden, wie z. B. Caissonkrankheit oder Trom-
melfellverletzung, ohne dass ein Unfallereignis, d. h. ein plötz-
lich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis, eingetreten 
sein muss. 

 Als Unfall gilt auch der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod un-
ter Wasser beim Tauchen. 

2.2 Erweiterter Unfallbegriff 

 Als Unfall gilt auch, wenn sich durch eine erhöhte Kraftan-
strengung ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule 
verrenkt oder Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln an Gliedma-
ßen oder der Wirbelsäule gezerrt werden oder reißen.  

 Menisken und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, 
Bänder noch Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Rege-
lung nicht erfasst. 

 Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren 
Muskeleinsatz über die normalen Handlungen des täglichen 
Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung des Mus-
keleinsatzes sind Ihre individuellen körperlichen Verhältnisse. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Krankheiten und Gebrechen 

 Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Gesund-
heitsschädigungen und ihre Folgen, die durch das Unfallereig-
nis verursacht wurden. Wir leisten nicht für Krankheiten oder 
Gebrechen. 

3.2 Mitwirkung 

 Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfall-
ereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn die-
ser Anteil mindestens 25 % beträgt.  

 Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfall-
ereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, so entfällt jeglicher Leistungsanspruch, 
wenn dieser Anteil mehr als 50 % beträgt oder dieses Ereignis 
unter Ziffer 3.3 explizit ausgeschlossen ist. 

3.3 Ausgeschlossene Unfälle 

 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 

 Unfälle durch Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlagan-
fälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den 
ganzen Körper ergreifen. Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, 
wenn Sie in Ihrer Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit so beein-
trächtigt sind, dass Sie den Anforderungen der konkreten Ge-
fahrenlage nicht mehr gewachsen sind. Ursachen für die Be-
wusstseinsstörung können sein: 
 eine gesundheitliche Beeinträchtigung, 
 die Einnahme von Medikamenten, 
 Alkoholkonsum,  
 Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die das Be-

wusstsein beeinträchtigen. 
  
 Ausnahme: 
 Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Un-

fallereignis nach Ziffer 2.1 verursacht, für das nach diesem Ver-
trag Versicherungsschutz besteht. In diesen Fällen gilt der 
Ausschluss nicht. 

 Unfälle, die Ihnen dadurch zustoßen, dass Sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführen oder auszuführen versuchen. 

 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch  
 Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse,  
 kriegsähnliche Ereignisse,  
 innere Unruhen,  
 Streik,  
 Kernenergie,  
 Beschlagnahmung,  
 Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand,  
 Elementarereignisse sowie  
 aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öf-

fentlichen Ansammlung oder Kundgebung  
 verursacht sind. 
  
 Ausnahme: 
 Sie werden auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- 

oder Bürgerkriegsereignissen betroffen. In diesem Fall gilt der 
Ausschluss für diese Ereignisse nicht. 

 Der Versicherungsschutz erlischt dann am Ende des 7. Tages 
nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet 
des Staats, in dem sich die versicherte Person aufhält. 

 Unfälle  
 als Führerin/Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportge-

räts, soweit man nach österreichischem Recht dafür eine Er-
laubnis benötigt. 

 als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs. 
 bei beruflichen Tätigkeiten, die mit Hilfe eines Luftfahr-

zeugs auszuüben sind. 

 Unfälle durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen. 
Teilnehmerin/Teilnehmer ist jede/jeder Fahrerin/Fahrer, Bei-
fahrerin/Beifahrer oder Insassin/Insasse des Motorfahrzeugs. 
Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehörigen Übungs-
fahrten, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt. 

3.4 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 

 Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für folgende Ge-
sundheitsschäden: 

 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Orga-
nen und Gehirnblutungen, sofern kein Unfallereignis nach Zif-
fer 2 diese Gesundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu 
mehr als 50 %) verursacht hat. 

 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 

 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am 
Körper der versicherten Person, sofern kein Unfallereignis 
nach Ziffer 2 diese Gesundheitsschäden überwiegend (das 
heißt: zu mehr als 50 %) verursacht hat. Als Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe gelten auch strahlendiagnostische und strah-
lentherapeutische Behandlungen. 

 Infektionen. 

 Ausnahme: 
 Sie infizieren sich 

 mit Tollwut oder Wundstarrkrampf. 
 mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur gering-

fügige Unfallverletzungen in den Körper gelangten. 
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Geringfügig sind Unfallverletzungen, die ohne die Infektion 
und ihre Folgen keiner ärztlichen Behandlung bedürfen.  

 durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für die aus-
nahmsweise Versicherungsschutz besteht (Ziffer 3.4.3).  

 In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 
durch den Schlund (Eingang der Speiseröhre). 

 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden. 

 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 

 Ausnahme: 
 Sie sind durch eine gewaltsame, von außen kommende Einwir-

kung entstanden, und für die Einwirkung besteht Versiche-
rungsschutz nach diesem Vertrag. In diesem Fall gilt der Aus-
schluss nicht. 

4 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Oblie-
genheiten)? 

 Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen für die einzelnen 
Leistungsarten sind unter Ziffer 1 geregelt. Die folgenden Ver-
haltensregeln (Obliegenheiten) müssen Sie nach einem Unfall 
beachten. 

4.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, 
müssen Sie unverzüglich eine/ein Ärztin/Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 

4.2 Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leis-
tungspflicht erforderlich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie 
sich untersuchen lassen. Wir tragen die notwendigen Kosten 
und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung ent-
steht. 

4.3 Für die Prüfung der Leistungspflicht benötigen wir möglicher-
weise Auskünfte von Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall 
behandelt oder untersucht haben, sowie von anderen Versi-
cherern, Versicherungsträgern und Behörden. 

 Sie müssen uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu 
erhalten. Dazu können Sie die Ärzte und die genannten Stellen 
ermächtigen, uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten 
können Sie die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfü-
gung stellen. 

 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leis-
tungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei Invaliditäts-
leistung bis zu 1 % der versicherten Summe. Bei Kosten für 
kosmetische Operationen sowie für Such-, Bergungs- und Ret-
tungseinsätze wird bis zu 1 % der jeweils versicherten Summe 
übernommen. 

 Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

4.4 Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, ist 
uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden. Soweit zur Prü-
fung der Leistungspflicht erforderlich, ist uns das Recht zu 
verschaffen, eine Obduktion durch einer/einem von uns be-
auftragten Ärztin/Arzt vornehmen zu lassen. 

4.5 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

HAFT – Reise-Haftpflichtversicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Haft-
pflichtversicherung? 

1.1 Prüfung der gegen Sie erhobenen Ansprüche 

 Wir prüfen zunächst, ob ein Versicherungsfall vorliegt und Sie 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz 
verpflichtet sind. 

 Ergibt die Prüfung, dass die Ansprüche gegen Sie unberech-
tigt sind, wehren wir sie ab. Dazu gehören die Auseinander-
setzung mit Anspruchstellern und Rechtsanwälten sowie eine 
eventuelle gerichtliche Klärung. 

 Steht Ihre Schadenersatzverpflichtung fest und liegt ein Ver-
sicherungsfall vor, bezahlen wir die berechtigten Ansprüche 
bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme (De-
ckungssumme). Die Versicherungssumme (Deckungssumme) 
beträgt, soweit nicht anders vereinbart, 1.000.000,– EUR. Ein 
berechtigter Anspruch ergibt sich aufgrund  
 eines von uns abgegebenen oder genehmigten Anerkennt-

nisses,  
 eines von uns geschlossenen oder genehmigten Verglei-

ches oder  
 einer richterlichen Entscheidung. 

 Kommt es im Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit, werden 
wir diesen in Ihrem Namen führen und die Kosten hierfür über-
nehmen. Die Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summe (Deckungssumme) angerechnet.  

 Übersteigen die berechtigten Schadenersatzansprüche die 
Versicherungssumme, tragen wir die Kosten nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme (Deckungssumme) zur Gesamthöhe 
der Ansprüche. Wir sind in solchen Fällen berechtigt, uns 
durch Zahlung der Versicherungssumme (Deckungssumme) 
und unseres der Versicherungssumme (Deckungssumme) 
entsprechenden Anteils an den bis dahin entstandenen Kos-
ten von weiteren Leistungen zu befreien. 

 Haben Sie für eine aus einem versicherten Schadenfall ge-
schuldete Rente  
 kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder  
 ist Ihnen die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtli-

chen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung gestattet, 

 so verpflichten wir uns an Ihrer Stelle zur Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung. 

1.2 Erweiterung auf Mietsachschäden 

 Der Ausschluss gemäß Ziffer 3.2.3 hat bei Mietsachschäden 
keine Gültigkeit. 

 Ein Mietsachschaden liegt vor, wenn Sie Schäden an gemiete-
ten Unterkünften verursachen. Der Versicherungsschutz gilt 
auch für die Räume, die im Zusammenhang mit der Unterkunft 
von Ihnen benutzt werden dürfen (z. B. Speiseräume oder Ge-
meinschaftsbäder). 

 Die Versicherungssumme (Deckungssumme) für Mietsach-
schäden beträgt 30.000,– EUR. Vom ermittelten Schadenbe-
trag wird ein Selbstbehalt von 20 %, mindestens 50,– EUR, ab-
gezogen. 

 Schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen, Heizungs-, 
Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen so-
wie an Elektro- und Gasgeräten sowie Schäden durch Abnut-
zung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung sind nicht 
versichert. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Sie haben auf der Reise Versicherungsschutz für versicherte 
Folgen von Haftpflichtrisiken. 

2.1 Ein Haftpflichtrisiko liegt vor, wenn Sie als Privatperson aus 
Gefahren des täglichen Lebens aufgrund der am Schadenort 
geltenden gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts anderen zum Schadenersatz verpflichtet 
sind. 

2.2 Versichert sind von Ihnen verursachte Ereignisse, die unmit-
telbar den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung 
von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hat-
ten. 

2.3 Mehrere Ereignisse gelten als ein Versicherungsfall, wenn sie 
auf dieselbe Ursache zurückzuführen sind. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Nicht versicherte Haftpflichtrisiken 

 Nicht versichert sind Ihre Haftpflichtrisiken 

 aus dem Gebrauch  
 eines Kraftfahrzeuges (z. B. PKW, Motorrad oder LKW), 



    

Seite 16 von 18 

 

 eines Luftfahrzeuges oder 
 eines Wasserfahrzeuges. 

 Dabei ist es unerheblich, ob Sie Eigentümerin/Eigentümer, Be-
sitzerin/Besitzer, Halterin/Halter oder Führerin/Führer des 
Fahrzeuges sind. 

 aus dem Eigentum, Halten oder Hüten von Tieren sowie aus 
der Ausübung der Jagd. 

 aus der Ausübung eines Berufes, Dienstes, Amtes (auch Eh-
renamtes) oder einer Betätigung in Vereinigungen aller Art. 

 aus der Vermietung, Verleihung oder sonstigen Gebrauchs-
überlassung von Sachen an Dritte. 

3.2 Nicht versicherte Haftpflichtansprüche 

 Wir leisten nicht für Haftpflichtansprüche 

 auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Be-
züge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienst-
behinderung, Fürsorgeansprüche sowie Ansprüche aus Tu-
multschadengesetzen. 

 infolge Ihrer Teilnahme an  
 Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen,  
 Box- und Ringkämpfen,  
 Kampfsportarten jeglicher Art inklusive der Vorbereitun-

gen (Training) hierzu. 

 wegen Schäden an fremden Sachen, die Sie gemietet, gepach-
tet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt haben 
oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind. 

 durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (ein-
schließlich Gewässern) und alle sich daraus ergebenden wei-
teren Schäden. 

 aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft leben. Als Angehörige gelten  
 Ehepartnerin/-partner oder Lebensgefährtin/-gefährten 

oder 
 Kinder oder 
 Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern oder 
 Geschwister oder 
 Großeltern oder 
 Enkel oder 
 Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder Schwäger. 

 zwischen mehreren Personen, die gemeinsam eine Reise ge-
bucht haben und diese Reise zusammen durchführen, sofern 
nicht ausdrücklich mitversichert. 

 die sich daraus ergeben, dass Sie anderen eine Krankheit zu-
gefügt haben. 

 aus dem Gebrauch von Waffen aller Art. 

 aus allen sich ergebenden Vermögensschäden. 

 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Schlüs-
seln, Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

 durch 
 Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse, 
 kriegsähnliche Ereignisse, 
 innere Unruhen, 
 Streik, 
 Kernenergie, 
 Beschlagnahmung, 
 Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, 
 Elementarereignisse sowie 
 aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öf-

fentlichen Ansammlung oder Kundgebung. 

3.3 Begrenzung der Leistungen 

 Die Entschädigung ist bei jedem Versicherungsfall auf die un-
ter Ziffer 1.1–1.2 genannten Beträge begrenzt. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen desselben Versicherungsver-
trages erstreckt. 

 Die Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle in-
nerhalb des versicherten Zeitraumes sind auf das 2-fache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Mehrere 

Ereignisse gelten als ein Versicherungsfall, wenn sie auf die-
selbe Ursache zurückzuführen sind. 

 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe (Deckungssumme) oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
(Deckungssumme) bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente von uns erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Bei der Berech-
nung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme (Deckungs-
summe) oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme (Rest-Deckungssumme) 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Versicherungssumme (Deckungssumme) ab-
gesetzt. 

 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an 
Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weige-
rung entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 Geben Sie ohne unsere Zustimmung ein Anerkenntnis ab, bin-
det es uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
bestanden hätte. Das gilt auch für Vergleiche, die Sie ohne un-
sere Zustimmung schließen. 

4 Was muss im Schadenfall beachtet werden (Ob-
liegenheiten)? 

4.1 Unverzügliche Schadenmeldung 

 Wird ein Schadenersatzanspruch gegen Sie geltend gemacht, 
melden Sie uns diesen Schadenfall bitte unverzüglich. 

4.2 Unverzügliche Meldung im Rechtsstreit 

 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl 
oder ein Mahnbescheid erlassen, so müssen Sie uns dies un-
verzüglich anzeigen. Dies gilt auch, wenn Sie den versicherten 
Schadenfall selbst bereits angezeigt haben.  

 Wird gegen Sie ein Anspruch gerichtlich, bzw. per Mahnbe-
scheid geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt 
oder wird Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, so müssen Sie 
dies ebenfalls unverzüglich anzeigen.  

 Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 

4.3 Überlassung der Prozessführung 

 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so müs-
sen Sie die Prozessführung uns überlassen, dem von uns be-
stellten oder bezeichneten Anwältin/Anwalt Vollmacht und 
alle von diesem oder von uns für nötig erachteten Aufklärun-
gen geben.  

 Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungs-
behörden auf Schadenersatz haben Sie, ohne unsere Weisun-
gen abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

4.4 Überlassung von Rechtsausübungen in Renten-
fällen 

 Wenn Sie infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlan-
gen, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so sind Sie verpflichtet, dieses Recht in Ihrem Na-
men von uns ausüben zu lassen. 

4.5 Bevollmächtigung 

 Wir gelten als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr 
des Anspruches zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in 
Ihrem Namen abzugeben. 
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4.6 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 6.5. 

Abschnitt III – Auszug aus dem 

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

§ 6 VersVG 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegen-
über zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn 
die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer 
kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete an-
zusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, 
so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prä-
mie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit au-
ßerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der 
für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 
Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldun-
gen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos 
durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhö-
hung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versiche-
rer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Ver-
letzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder 
soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegen-
heit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechts-
folge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vor-
satz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen 
oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die er-
kennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so 
bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
Einfluß gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine an-
dere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird. 

§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjäh-
rung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versi-
cherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-
kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer an-
gemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 
geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers 
gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung der-
zeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen 
Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjäh-
rung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der 
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie 
ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen 
Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein 
Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des 
Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 38 VersVG 

 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung 
zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb 
dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zah-
lung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vor-
gesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unter-
zeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit 
dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Be-
achtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die 
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug 
ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der 
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jah-
resprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 
oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

Schlichtungsstellen 

Wir weisen Sie an dieser Stelle auf die Möglichkeit zur außergerichtli-
chen Streitbeilegung hin.  

Für die Kranken- und Pflegeversicherung erfolgt durch eine freiwillige 
Mitgliedschaft der HanseMerkur im Verband der Privaten Kranken-
versicherung e.V. satzungsgemäß die Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle. 

 

Ombudsmann 

Private Kranken- und Pflegeversicherung 
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Postfach 060222 

10052 Berlin 

Hotline: 01802 550 444 

Fax: 030 204 589 31 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.pkv-ombuds-
mann.de. 

 

Für die anderen Versicherungszweige erfolgt die Teilnahme aufgrund 
einer freiwilligen Mitgliedschaft beim Versicherungsombudsmann e.V. 

 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080 632 

10006 Berlin 

Tel.: 0800 3696000 

Fax: 0800 3699000 

E-Mail: Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsom-
budsmann.de. 

 

Wir weisen Sie an dieser Stelle auch auf die Möglichkeit zur außerge-
richtlichen Online-Streitbeilegung hin. Die EU-Kommission hat hierfür 
eine online-Plattform bereitgestellt, die Sie über folgenden Link errei-
chen: www.ec.europa.eu/consumers/odr. 

  

 


